
Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 17.05.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 13 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 14
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Frau Gemeinderätin Ute Aigner
Herr Gemeinderat Wolfgang Frey
Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 4
anwesend)
Herr Gemeinderat Stefan Simpfendörfer
Frau Gemeinderätin Stefanie Vobornik

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun
Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Frau Annika Büning
Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

Öffentlicher Teil

1.1. Bekanntgaben
- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats

Der Vorsitzende gibt den Termin der nächsten Sitzung des Gemeinderats bekannt:

Sitzung des Gemeinderats 21.06.2022

Nach den derzeitigen Planungen wird die Sitzung dann wieder im großen Sitzungssaal des
Rathauses in Oppelsbohm stattfinden.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.
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1.2. Bekanntgaben
- Geflüchtete aus der Ukraine - aktueller Stand

Der Vorsitzende gibt nachfolgend einen aktuellen Stand über die Geflüchteten aus der Ukraine.
Insgesamt leben zurzeit 34 Personen in Berglen. Zwölf Personen sind minderjährig. Es ist
erfreulich, dass alle Geflüchteten privat untergebracht werden konnten.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Verteiler: 1 x Bauamt
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1.3. Bekanntgaben
- Zuwendungsbescheid für RÜB Öschelbronn

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Zuwendungsbescheid für den Umbau des RÜB in
Öschelbronn am 13.05.2022 bei der Gemeinde eingegangen ist. Es werden vom Land Baden-
Württemberg Mittel in Höhe von 231.800 € bewilligt. Entsprechende Finanzmittel für den Umbau
des RÜB Öschelbronn sind im Haushaltsplan 2022 eingeplant. Das Thema soll zu gegebener
Zeit im Gemeinderat behandelt werden.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.

Verteiler: 1 x Bauamt
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1.4. Bekanntgaben
- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 26. April 2022 gefassten
Beschlüsse

Bürgermeister Niederberger gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner letzten
nichtöffentlichen Sitzung am 26.04.2022 die Verwaltung beauftragt hat, zwei Mietverträge für
Wohnraum abzuschließen. Außerdem wurde die Verwaltung ermächtigt, die Verlängerung einer
Bebauungsfrist zu gewähren und mittels eines notariell beurkundeten Nachtrags zum
Kaufvertrag abzusichern. Des Weiteren hat das Gremium einen neuen Bauhofleiter gewählt und
die Verwaltung beauftragt eine Stellenausschreibung für eine Vollzeitstelle im Bereich “Bauen
und Energiemanagement” in geeigneter Weise öffentlich auszuschreiben. Eine tatsächliche
Besetzung der Stelle wird nur vorgenommen, wenn der Förderantrag der Gemeinde Berglen im
Rahmen der Kommunalrichtlinie auch genehmigt wird.

Der Gemeinderat nimmt Kenntnis.
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2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat
- Geburtstage der Gemeinderäte seit der letzten Sitzung am 26.04.2022

Der Vorsitzende spricht Herrn Gemeinderat Jürgen Käßer, der am 29. April 2022 Geburtstag
hatte, nachträglich Glückwünsche aus.
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2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat
- Sanierung Rosenstraße in Öschelbronn - Erwerb von Vorgartenflächen

Gemeinderat Hammer spricht die vor einiger Zeit durchgeführte Sanierung der Rosenstraße in
Öschelbronn an. Bei der Vermessung, die seinerzeit durchgeführt wurde, wurde festgestellt,
dass die Vorgartenflächen Gemeindeeigentum sind. Den Grundstückseigentümern wurde
daraufhin angeboten, diese Flächen erwerben zu können. Dies ist bis jetzt noch nicht
geschehen. Er erkundigt sich, wann der Verkauf durchgeführt werden soll.

Die stellvertretende Bauamtsleiterin Büning sagt zu, dies abzuklären und dem Gremium bis zur
nächsten Gemeinderatssitzung Rückmeldung zu geben.

Verteiler: 1 x Bauamt
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2.3. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat
- Vereinsförderung

Gemeinderat Hammer bittet die Verwaltung darum, sich Gedanken zum Thema
Vereinsförderung zu machen.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Verwaltung bereits angekündigt hat, sich diesem
Thema anzunehmen. Ein schriftlicher Entwurf der SPD-Fraktion liegt der Verwaltung schon vor.
Die Verwaltung könnte sich vorstellen, dass aus der Mitte des Gemeinderats eine Arbeitsgruppe
gebildet wird, die gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung einen Entwurf für die
Vereinsförderrichtlinien erarbeitet.

Gemeinderätin Dr. Reichart führt ergänzend aus, dass die SPD-Fraktion sich Gedanken zu
diesem Thema gemacht und einen Entwurf erarbeitet hat, der der Arbeitsgruppe als
Arbeitsentwurf zur Verfügung gestellt werden soll.

Verteiler: 1 x Ordnungsamt
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2.4. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat
- Dachbegrünung beim Netto-Gebäude

Gemeinderat Kraus erkundigt sich, ob bei der Baugenehmigung des neuen Netto-Gebäudes
eine Dachbegrünung gefordert wurde. Wenn ja, wann wird diese umgesetzt?

Der Vorsitzende sagt zu, bis zur nächsten Gemeinderatssitzung Rückmeldung zu geben.

Verteiler: 1 x Bauamt
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3. Bürgerfragestunde

Es werden keine Anfragen gestellt.
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4. Bebauungsplanverfahren "Neubau Bauhof" auf Gemarkungen Steinach
und Reichenbach, Flur Spechtshof mit örtlichen Bauvorschriften gemäß §
74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO)
- Behandlung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen
- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB)
Vorlage: SV/025/2022

Auf die Sitzungsvorlage 25/2022, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen. Dem
Gremium liegt zudem noch die aktualisierte Fassung der Vorlage vom 17.05.2022 vor. Diese
wurde vor der Sitzung ausgehändigt.

Protokollnotiz: Gemeinderat Friz nimmt ab 19.05 Uhr an der Sitzung teil.

Der Vorsitzende begrüßt Herrn Claudio Miracapillo von der Architektenpartnerschaft ARP aus
Stuttgart und erteilt nachfolgend das Wort an die stellvertretende Bauamtsleiterin Büning, die die
Eckdaten zum Bebauungsplanverfahren zusammenfasst und erläutert. Sie führt ergänzend aus,
dass in der Zeichenerklärung der Planzeichnung eine kleine redaktionelle Änderung
vorgenommen wurde. Der Einschrieb FD, DN bis 10° wird durch den Einschrieb FD, DN bis 15°,
entsprechend dem Eintrag in der Nutzungsschablone ersetzt. Die Begründung wird
entsprechend angepasst.

Gemeinderat Kraus stellt fest, dass in der Feststellung der Befreiungslage (Anlage 9) eine
kleinere Fläche (4.800 m²) enthalten ist, als im Streuobstantrag für den Bauhof (Anlage 8) mit
5.350 m².

Herr Miracapillo führt hierzu aus, dass der Antrag der Streuobstwiesen über den Bebauungsplan
hinausgeht. Die Abgrenzung wurde größer gefasst, da auch noch der angrenzende
Wirtschaftsweg mit einbezogen wurde.

Gemeinderat Kraus spricht das Artenschutzgutachten von Quetz aus dem Jahr 2016 an und
erkundigt sich, ob dies noch Gültigkeit habe.

Herr Miracapillo teilt hierzu mit, dass das Gutachten für den Satzungsbeschluss weiterhin
relevant sei, da im Jahr 2017 Nachuntersuchungen stattgefunden haben, die Bestandteil des
Gutachtens sind und die 5-Jahresfrist somit eingehalten ist.



Gemeinderätin Dr. Reichart nimmt Bezug auf die Alternativ-Standortuntersuchungen, die im
Vorfeld der Machbarkeitsstudie durchgeführt wurden. Dabei hat sich gezeigt, dass die möglichen
Standorte in Oppelsbohm und Erlenhof ungeeignet sind und nicht in Frage kommen. Die
Alternativprüfung hat ergeben, dass kein anderer Standort als der im Gewerbegebiet Erlenhof in
Frage kommt. Gemeinderätin Dr. Reichart merkt an, dass die SPD-Fraktion über den Standort
nicht glücklich sei, sie aber vor diesem Hintergrund ihre weitere Zustimmung geben wird.

Nachfolgend wird über den aktualisierten Beschlussvorschlag mit der angesprochenen
redaktionellen Änderung abgestimmt.

Mit 14 Ja-Stimmen und einer Enthaltung fasst der Gemeinderat den Beschluss:

1. Es wird festgestellt, dass weder ein an der Abstimmung teilnehmendes Mitglied
des Gemeinderats, noch der Vorsitzende, befangen sind.

2. Die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) eingegangenen
Stellungnahmen werden entsprechend dem vorliegenden Abwägungsvorschlag
(siehe Anlage 4) der ARP vom 17.05.2022 berücksichtigt oder zur Kenntnis
genommen.

Redaktionelle Änderung:
In der Zeichenerklärung der Planzeichnung wird der Einschrieb FD, DN bis 10°
durch den Einschrieb FD, DN bis 15°, entsprechend dem Eintrag in der
Nutzungsschablone, ersetzt. Die Begründung wird entsprechend angepasst.

3. Der Bebauungsplan „Neubau Bauhof“ und die örtlichen Bauvorschriften gemäß
§ 74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) auf den Gemarkungen
Steinach und Reichenbach, Flur Spechtshof, der Gemeinde Berglen werden mit der
unter Ziffer 2 genannten redaktionellen Änderung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in
Verbindung mit § 74 LBO als jeweils selbstständige Satzung beschlossen (siehe
Anlage 5). Die Verwaltung wird beauftragt, das Weitere zur Inkraftsetzung des
Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften zu veranlassen.

4. Das Ingenieurbüro Riker + Rebmann aus Murrhardt erhält den Auftrag für die
Erschließungs- und Genehmigungsplanung. Der Vorsitzende wird mit dem
Abschluss eines entsprechenden Honorarvertrags beauftragt.

Verteiler: 1 x Bauamt



Bebauungsplanverfahren "Neubau Bauhof" auf Gemarkungen
Steinach und Reichenbach, Flur Spechtshof mit örtlichen
Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung für Baden-

Württemberg (LBO)
- Behandlung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen

- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 08.02.2022 den Entwurfsbeschluss für

den Bebauungsplan „Neubau Bauhof“ auf den Gemarkungen Steinach und Reichenbach, Flur

Spechtshof, der Gemeinde Berglen mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 der

Landesbauordnung gefasst. Ferner wurde die öffentliche Auslegung der Unterlagen gemäß

§ 3 Abs. 2 BauGB und die Anhörung nach § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. Die Beschlüsse des

Gemeinderats sowie die Auslegung des Bebauungsplans einschließlich aller erforderlichen

Unterlagen in der Zeit vom 04.03.2022 bis einschließlich 04.04.2022 sind im Amtsblatt der

Gemeinde Berglen am 24.02.2022 öffentlich bekanntgemacht worden. Ferner wurden die

Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB über die

Bauleitplanung der Gemeinde unterrichtet und um Stellungnahme gebeten.

Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB abgegeben. Die

vorliegenden Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB der Behörden und sonstiger Träger

öffentlicher Belange wurden durch die beauftragte Architekten Partnerschaft ARP ausgewertet.

Gemeinsam mit der Verwaltung sind daraufhin jeweils Abwägungsvorschläge für den

Gemeinderat erarbeitet worden (siehe Anlage 4).

Nachdem sich aufgrund dieser Stellungnahmen keine wesentlichen Änderungen am

Bebauungsplan ergeben haben, kann nun das Verfahren abgeschlossen und der

Satzungsbeschluss vom Gemeinderat gefasst werden.

Für die Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers in den Buchenbach ist aufgrund der

Stellungnahme des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis, Amt für Umweltschutz, vom 17.03.2022

eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. In die Beschlussempfehlung wurde daher die

Beauftragung des Ingenieurbüros Riker + Rebmann mit der entsprechenden Erschließungs- und

Genehmigungsplanung aufgenommen. Eine Beschlussfassung über den Neubau des

Gemeindebauhofs erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/025/2022 621.41

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

17.05.2022 öffentlich Entscheidung



B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

5. Es wird festgestellt, dass weder ein an der Abstimmung teilnehmendes Mitglied

des Gemeinderats, noch der Vorsitzende, befangen sind.

6. Die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) eingegangenen

Stellungnahmen werden entsprechend dem vorliegenden Abwägungsvorschlag

(siehe Anlage 4) der ARP vom 17.05.2022 berücksichtigt oder zur Kenntnis

genommen.

7. Der Bebauungsplan „Neubau Bauhof“ und die örtlichen Bauvorschriften gemäß

§ 74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) auf den Gemarkungen

Steinach und Reichenbach, Flur Spechtshof, der Gemeinde Berglen werden

gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 74 LBO als jeweils selbstständige

Satzung beschlossen (siehe Anlage 5). Die Verwaltung wird beauftragt, das

Weitere zur Inkraftsetzung des Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften

zu veranlassen.

8. Das Ingenieurbüro Riker + Rebmann aus Murrhardt erhält den Auftrag für die

Erschließungs- und Genehmigungsplanung. Der Vorsitzende wird mit dem

Abschluss eines entsprechenden Honorarvertrags beauftragt.

Verteiler:

Bauamt



Aktualisierte Fassung vom 17.05.2022

Bebauungsplanverfahren "Neubau Bauhof" auf Gemarkungen
Steinach und Reichenbach, Flur Spechtshof mit örtlichen
Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauordnung für Baden-

Württemberg (LBO)
- Behandlung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen

- Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 08.02.2022 den Entwurfsbeschluss für

den Bebauungsplan „Neubau Bauhof“ auf den Gemarkungen Steinach und Reichenbach, Flur

Spechtshof, der Gemeinde Berglen mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 der

Landesbauordnung gefasst. Ferner wurde die öffentliche Auslegung der Unterlagen gemäß

§ 3 Abs. 2 BauGB und die Anhörung nach § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. Die Beschlüsse des

Gemeinderats sowie die Auslegung des Bebauungsplans einschließlich aller erforderlichen

Unterlagen in der Zeit vom 04.03.2022 bis einschließlich 04.04.2022 sind im Amtsblatt der

Gemeinde Berglen am 24.02.2022 öffentlich bekanntgemacht worden. Ferner wurden die

Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB über die

Bauleitplanung der Gemeinde unterrichtet und um Stellungnahme gebeten.

Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB abgegeben. Die

vorliegenden Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB der Behörden und sonstiger Träger

öffentlicher Belange wurden durch die beauftragte Architekten Partnerschaft ARP ausgewertet.

Gemeinsam mit der Verwaltung sind daraufhin jeweils Abwägungsvorschläge für den

Gemeinderat erarbeitet worden (siehe Anlage 4).

Nachdem sich aufgrund dieser Stellungnahmen keine wesentlichen Änderungen am

Bebauungsplan ergeben haben, kann nun das Verfahren abgeschlossen und der

Satzungsbeschluss vom Gemeinderat gefasst werden.

Für die Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers in den Buchenbach ist aufgrund der

Stellungnahme des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis, Amt für Umweltschutz, vom 17.03.2022

eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. In die Beschlussempfehlung wurde daher die

Beauftragung des Ingenieurbüros Riker + Rebmann mit der entsprechenden Erschließungs- und

Genehmigungsplanung aufgenommen. Eine Beschlussfassung über den Neubau des

Gemeindebauhofs erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.:
Gemeinderat SV/025/2022 621.41

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart

17.05.2022 öffentlich Entscheidung



B e s c h l u s s v o r s c h l a g :

9. Es wird festgestellt, dass weder ein an der Abstimmung teilnehmendes Mitglied

des Gemeinderats, noch der Vorsitzende, befangen sind.

10. Die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher

Belange gemäß § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) eingegangenen

Stellungnahmen werden entsprechend dem vorliegenden Abwägungsvorschlag

(siehe Anlage 4) der ARP vom 17.05.2022 berücksichtigt oder zur Kenntnis

genommen.

Redaktionelle Änderung:

In der Zeichenerklärung der Planzeichnung wird der Einschrieb FD, DN bis 10°

durch den Einschrieb FD, DN bis 15°, entsprechend dem Eintrag in der

Nutzungsschablone, ersetzt. Die Begründung wird entsprechend angepasst.

11. Der Bebauungsplan „Neubau Bauhof“ und die örtlichen Bauvorschriften gemäß

§ 74 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) auf den Gemarkungen

Steinach und Reichenbach, Flur Spechtshof, der Gemeinde Berglen werden mit

der unter Ziffer 2 genannten redaktionellen Änderung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in

Verbindung mit § 74 LBO als jeweils selbstständige Satzung beschlossen (siehe

Anlage 5). Die Verwaltung wird beauftragt, das Weitere zur Inkraftsetzung des

Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften zu veranlassen.

12. Das Ingenieurbüro Riker + Rebmann aus Murrhardt erhält den Auftrag für die

Erschließungs- und Genehmigungsplanung. Der Vorsitzende wird mit dem

Abschluss eines entsprechenden Honorarvertrags beauftragt.

Verteiler:

Bauamt



































































































































































































































































































































































Niederschrift über die
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
der Gemeinde Berglen am 17.05.2022

Anwesend: Bgm. Niederberger und 14 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 15
Normalzahl: Bgm. Niederberger und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19
Entschuldigt :

Frau Gemeinderätin Ute Aigner
Herr Gemeinderat Wolfgang Frey
Herr Gemeinderat Stefan Simpfendörfer
Frau Gemeinderätin Stefanie Vobornik

Unentschuldigt :

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Frau Gudrun
Boschatzke; Herr Daniel Schreiber; Frau Annika Büning
Zuhörer

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag

5. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden

Bei der Gemeindeverwaltung sind folgende Spenden eingegangen:

Norbert u. Ingeborg Kurz Spende für Ukraine 300,00 €
Peter u. Carina Mainka Spende für Kita Wirbelwind 100,00 €
Verschiedene Spender Spende für Kita Pusteblume 190,40 €

Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme einstimmig zu.

Verteiler: 1 x Gemeindekasse






